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dass sie für verspätete Lieferung, soweit diese auf einen
Streik zurückgeführt werden kann, kein Rückgriffsrecht
auf den Verkäufer haben. Während die Streik-Klauseln
anderer Länder in der Regel, und wohl mit Recht, davon
absehen, jeden Streik schlechthin als höhere Gewalt zu
bezeichnen, geht das Mailänder Schiedsgericht hier seine
eigenen Wege; ebenso in Bezug auf die wohl absichtlich
weggelassenen Festsetzung einer Maximalfrist, nach deren
Verlauf der Käufer, auch im Falle von Streik, vom Ver-
trage einseitig zurücktreten kann.

Konventionen.

Die Vereinigung Deutscher Samt- und
Seidenwaren-G-rosshändler hatte in letzter Woche
eine Versammlung veranstaltet, die von 88 Firmen be-
sucht war; ausserdem waren 58 Firmen durch rechts-
gültige Vollmacht vertreten. Die Versammlung beschloss
einstimmig, ihrem Ausschuss und Beirat ihr volles Ver-
trauen auszudrücken, an den bisherigen Zahlungsbedin-
gungen unverändert festzuhalten und jede Verhandlung
mit den Fabrikanten Uber etwaige Veränderungen abzu-
lehnen. Die Versammlung fasste darauf, wie dem „Konf."
mitgeteilt wird, den Beschluss, bis auf weiteres nur bei
Schweizer und süddeutschen Seidenstoff-Fabrikanten zu
kaufen. Für jeden Fall der Zuwiderhandlung wurden
3000 Mk. Strafe festgesetzt. Ferner wurde beschlossen,
Verhandlungen mit dem Detaillistenverbande, welche auf
Abänderung der Zahlungsbedingungen hinzielen, abzulehnen.
In anderen Fragen — Erleichterung des Verkehrs, Seiden-
beschwerung — waren die Grossisten bereit, den Detail-
listen entgegenzukommen. Der Vorstand des Verbandes
deutscher Detailgeschäfte der Textilbranche in Hamburg
hatte noch am Dienstag abend eine Sitzung des grossen
Ausschusses auf den 24. November einberufen. Einziger
Gegenstand der Tagesordnung bildet die „Beschlussfassung
über Massnahmen gegenüber der Seidenstoff-Grosshändler-
Vereinigung, die in ihrer Hauptversammlung im Gegensatz
zu dem Seidenstofffabrikantenverbande abgelehnt hat, die
von den Kleinhändlern beantragten Abänderungen der
Zahlungsbedingungen zu gewähren."

Verband der Seidenstofffabrikanten Deutsch-
lands. Aus Krefeld wurde dem „B. C." am Mittwoch
telephoniert, dass allem Anschein nach bei der Mehrzahl
der Fabrikanten der Wunsch vorherrscht, den Frieden
mit den Grossisten wieder herzustellen. Es wird vielleicht
zu erregten Debatten kommen, immerhin aber dürfte das
schliessliche Endresultat der Verhandlungen die Anbahnung
einer Verständigung mit den Grossisten sein.

Firmen-Nachrichten.
Deutschland. —Etablissement Herzog, Aktien-

gesellschaft, Logelbach-Berlin. Die Gesellschaft hat
in Berlin eine Zweigniederlassung errichtet. Gegenstand
des Unternehmens ist: Betrieb ihrer Baumwollspinnereien,
Baumwollzwiruereien und mechanischen Baumwollen-,
Halb- und Reinseiden-Webereien, Färberei und Appretur
von Stoffen, gelegen zu Logelbach, Gemeinde Winzenheim,

zu Kolmar, Türkheim, Ingersheim und Urbeis, sowie
Vornahme aller damit in Verbindung stehenden handele-
rechtlichen, gewerblichen und finanziellen Geschäfte. Grund-
kapital : 2,800,000 Mark. Vorstand : Emil Langjahr, Fabrik-
direktor, Logelbach-Winzenheim, Emil Müller, Fabrik-
direktor, Logelbach-Winzenheim, Emil Sichler, Fabrik-
direktor, Logelbach-Winzenheim.

Oesterreich. — Die Krawattenstofffabriken von
Maximilian Friedmann in Zw it tau und Gebrüder Schiel
in Römerstadt und Mähr.-Neustadt wurden ver-
einigt nnd ab November vereint unter der Firma Fried-
mann & Schiel fortgeführt. Offene Gesellschafter sind
Max Friedmann jun. und Adolf und Emil Schiel. Der
bisherige Firmainhaber Maximilian Friedmann sen. zieht
sich ins Privatleben zurück.

Italien. — Mailand. Die Seidenfirma L u i g i
B u s s i in Mailand hat ihre Zahlungen eingestellt. Die
Passiven betragen 770,000 Lire, denen ungefähr 100,000
Lire Aktiven gegenüberstehen. Dem Vernehmen nach
dürfte ein aussergerichtlicher Vergleich auf der Basis von
25 Prozent zustande kommen. „N. Z. Z."

Nordamerika. — Wie der „Kölnischen Zeitung"
aus New-York gemeldet wird, ist die American
Silk Company, die mit einem Kapital von 11 Millionen
Dollars arbeitet und Seidenwebereien in New-York, Penn-
sylvania und New-Yersey besitzt, infolge Kreditmangels
in Konkurs geraten und unter Zwangsverwaltung gestellt
worden.

Mode- und Marktberichte.

Seide.
Ueber die Lage des Rohseidenmarktes ist kürzlich

in der „N. Z. Z." folgendes mitgeteilt worden:
Im Mailänder „Boll di Sericoltura" erfährt die heu-

tige Lage des Rohseidenmarktes von fachmännischer Seite
eine treffende Beurteilung, die verdient, auch jenseits der
Alpen beherzigt zu werden. Die Ausführungen im Bol-
letino lauten in der Hauptsache folgendermassen :

Seit einigen Wochen hat sich des Seidenmarktes eine

wenig zuversichtliche Stimmung bemächtigt, im Wider-
spruch zu der Haltung, der man sich seit einem Jahr
gewohnt war. Die Stellung des Seidenhandels schien
unerschwinglich zu sein, gleich einer Festung, auf der
Grundlage des grossen Seidenverbrauchs aller Bevölkerungs-
schichten aufgebaut, eines Verbrauchs, der beinahe zu
einem Missverhältnis zwischen Erzeugung und Bedarf zu
führen schien, ähnlich wie man dies vor 40 Jahren, zur
Zeit der Kampagne 1868 unglücklichen Angedenkens erlebt
hatte. Heute nun wird dieses Gebäude unterwühlt und
zwar Verhältnisse wegen, die an und für sich, wie die
Weltkrisis auf dem Geld- und Börsenmarkt, von Einfluss
sind, mit der Seide aber in keinem Zusammenhang stehen.
Eine unbefangene Prüfung der Marktlage ist daher wohl
am Platze.

Zunächst sei daran erinnert, dass während einer
langen Reihe von Jahren die Industrie der Spinnerei und
Zwirnerei infolge fortwährender Opfer darniedergelegen
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